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FREIZEIT-EXTRA 

New Orleans in 
Schaan 
Der Schaaner Sommer bietet 
wieder einiges. A m  Freitag 
abend ist die Val Reno - Jazz 
Band'angesagt. Seite 7 

TOURISMUS 

Natur- und 
Wandererlebnis 
Über die schönsten Natur-
und Wandergebiete oder über 
ein kulinarisches Erlebnis in 
einem Flugzeug auf Seite 9 

T A G E S S C H A U  

BSE bei einer Kuh in 
Liechtenstein 
Bei einer viereinhalbjährigen Braunvieh-Kuh 
eines liechtensteinischen Zuchtbetriebes wurde 
ein neuer Fall von Boviner spongiformer Enze
phalopathie (BSE) festgestellt. Wie Landestier
arzt Dr. Peter Malin gestern mitteilte, handelte 
es sich dabei um den ersten BSE-Fall in Liech
tenstein und gleichzeitig um das siebte von der 
schweizerischen BSE-Statistik erfasste Tier des 
laufenden Jahres. Beim vorliegenden Fall von 
Rinderwahnsinn handelt es sich laut Dr. Peter 
Malin um einen sogenannten BAB-Fall (Born-
after-Ban). Dieser tritt bei Kühen auf, die nach 
dem Fütterungsverbot für Fleischmehl von 1990 
geboren wurden. Das Tier zeigte Krankheits
merkmale, die auf BSE hindeuteten; die ange
ordnete histologische Untersuchung bestätigte 
den . Verdacht. Die in der Tierseuchenverord
nung vorgesehenen Massnahmen wurden in 
Absprache mit dem Ressort Gesundheit und 
Soziales angeordnet. Es ist gemäss Dr. Malin 
sichergestellt, dass aus dem betroffenen Betrieb 
keinerlei Produkte mehr in den Verkehr gelan
gen. 

Gartnetschhof: Betriebs
leiter suspendiert 
Die Gemeinde Triesen hat sich 1995 für die Be
wirtschaftung des Gartnetschhofes nach den 
Richtlinien des biologischen Landbaus ent
schieden. Ende Juni wurde nun festgestellt, dass 
der Betriebsleiter auf zwei Parzellen einen im 
Bio-Landbau verbotenen Dünger ausgebracht 
hat. E r  wurde vom Dienst suspendiert. Seite 2 

Badender Kohlifant 

k e e p  Kohl! 

Die deutschen Christdemokraten (CDU) prä
sentieren ihren Spitzenkandidaten Helmut 
Kohl jetzt als Dickhäuter, der im Wolfgangsee 
baden geht. Unter der Überschrift «Keep Kohl» 
zeigt das Plakat einen Elefanten im Wolfgang
see, dem alljährlichen Ferienziel des Kanzlers. 
Unter dem Tier steht: «Schöne Urlaubsgrüsse. 
vom Wolfgangsee.» Seite 20 

R E K L A M E  

ELEKTRO-INSTALLATIONEN 
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POSTGEBÄUDE SCHAAN 

Planmässiger 
Baufortschritt 
Etide August 1997 konnte mit den 
Bauarbeiten f ü r  die Erweiterung 
und Sanierung des Postgebäudes in 
Schaan begonnen werden. Der Bau
fortschritt verlief bisher planmässig, 
so dass davon ausgegangen werden 
kann, dass Ende dieses Jahres der 
Neubau teil fertiggestellt sein wird 
und die Umbauarbeiten am beste
henden Postgebäude 1999 erfolgen 
werden. Es ist vorgesehen, dass im 
August 1999 das Post- und Verwal
tungsgebäude betriebsbereit überge
ben werden kann. Mit dem laufen
den Bauprojekt, f ü r  das der Land
tag einen Kredit von 10,6 Mio. 
Franken bewilligt hat, können die 
akuten Platzprobleme der einquar
tierten Ämter langfristig gelöst und 
neue Räume fü r  weitere Amtsstellen 
geschaffen werden. Das Erdge-
schoss des Erweiterungsbaus ist für  
die Post reserviert. Ein neues Attika-
geschoss fasstAlt- und Neubau zu
sammen. (Bild: vito) 

Teilrevision des Grundverkehrsgesetzes durchläuft derzeit die Vernehmlassung 
Ab 1. Januar 1999 werden An
gehörige eines EWR-Mitglied-
staates den Landesangehöri
gen in sämtlichen Grundver
kehrsangelegenheiten gleich
gestellt. Für den Erwerb von 
Freizeitwohnsitzen (Ferien
wohnungen) wird die Mindest-
wohnsitzdauer von bisher 
einem Jahr auf neu fünf Jahre 
heraufgesetzt. 

Dies sind die zwei zentralen Ele
mente der von der Regierung kürz
lich verabschiedeten Vorlage zur 
Abänderung des Grundverkehrsge-
setzes, die derzeit die Vernehmlas
sung durchläuft. Im Bericht lässt die 
Regierung aber bereits durch
blicken, dass die nun unterbreitete 
Revision nur ein erster Schritt zu 
einer ins Auge gefassten grösseren 

Revision des Grundverkehrsrech
tes sein soll, «Mit dem Ziel, den Bo
denmarkt in Liechtenstein zu bele
ben und somit Wirtschaft und Woh
nungsbau positiv zu fördern und zu 
unterstützen, werden sich Regie
rung und Landtag, aber auch die 
Grundverkehrsbehörden, noch in
tensiv mit den Möglichkeiten der 
gesetzlichen Steuerung auseinan
derzusetzen haben», heisst es. Kon
kret gemeint ist damit wohl in erster 
Linie, dass Grundstückbesitzer ins
künftig in steuerrechtlicher Hin
sicht spürbar zur Kasse gebeten und 
so «gezwungen» werden sollen, 
Boden zu veräussern. 

Übergangsfrist läuft ab 
Unmittelbarer Anlass für die Ge

setzesänderung ist der Ablauf einer 
Übergangsfrist zur vollständigen 
Gleichstellung von Personen aus 
EWR-Mitgliedstaaten am 1. Januar 

1999. Ab diesem Zeitpunkt werden 
demnach auch EWR-Angehörige 
in Liechtenstein Liegenschaften 
für Wohn-, Geschäfts- und Frei
zeitzwecke erwerben können. Vor
geschrieben wird lediglich noch ein 
ordnungsgemässer Wohnsitz im 
Land von mindestens einem Jahr. 
Auch juristische Personen mit Sitz 
im EWR-Ausland werden inskünf
tig wie die liechtensteinischen be
handelt. Auch sie können somit un
ter den Bedingungen des Grundver
kehrsgesetzes direkt Grundeigen
tum in Liechtenstein erwerben. 

Was den besonders empfindli
chen Bereich der sog. Freizeitwohn
sitze (Ferienwohnungen etc.) be
trifft, so wird die entsprechende Be
stimmung für Landes- wie EWR-
Angehörige nun dahingehend geän
dert, dass für den Erwerb neu eine 
Wöhnsitzdauer von fünf statt wie 
bisher einem Jahr vorausgesetzt 

wird. Weder der Erwerber noch ei
ner seiner im gleichen Haushalt 
wohnenden Familienangehörigen 
dürfen dabei bereits ein entspre
chendes Objekt besitzen. Ausländer 
und juristische Personen sind vom 
Erwerb von Freizeitwohnsitzen aus
geschlossen. 

Gemäss Regierungsvorlage soll 
ausserdem in Zukunft auch das öf
fentliche Interesse als grundsätzli
cher Massstab für den Grundstücks
erwerb gelten. Das heisst also, dass 
die Genehmigung zum Bodener
werb erteilt werden kann, wenn die
ser im öffentlichen Interesse liegt, 
sie aber auch verweigert werden 
darf, wenn dem Grundstückskauf 
öffentliche Interessen gegenüber
stehen. Die Regierung will es damit 
den Grundverkehrsbehörden er
möglichen, in der Praxis flexibler 
auf die Markterfordernisse reagie
ren zu können. (mö) 

Bald Halbprofitum im LFV? 
Spitze des Fussballverbandes informierte über Zukunftspläne 

Liegt die Zukunft der Liechtenstei
nischen Fussball-Nationalmann-
schaft im Halbprofitum? Gestern 
informierten LFV-Präsident Otto 
Biedermann (links) und der neue 
Nati-Trainer Ralf Loose die Medien 
über die Zukunft des National
teams. Bereits 1999 will der Verband 
die Auswahlspieler einmal wöchent
lich den ganzen Tag zur Verfügung 
haben. Im  Umfeld wird ab sofort 
professioneller gearbeitet. So wurde 
mit dem Krankenhaus in Grabs ein 
Kooperationsvertrag abgeschlossen, 
der eine optimale medizinische Be
treuung der Spieler gewährleistet. 
Zum aktuellen Kader stossen junge 
Talente dazu, die behutsam auf. 
grössere Aufgaben vorbereitet wer
den. Die Weichen zum Halbprofi
tum sind also gestellt. Seite 15. 

«Lieber Ende 
mit Schrecken» 
«Lieber ein Ende mit Schrecken 
als ein Schrecken ohne Ende.» 
Mit diesen Worten kommen
tierte kürzlich ein Gemeinderat 
das endgültige Aus eines gemein
samen EDV-Projektes von Ge
meinden und Land, in das die 
Gemeinden von der Regierung 
bzw. vom Amt für Personal und 
Organisation buchstäblich hin
eingedrängt wurden. Nach jah
relangem Hin und Her  verstän
digten sich alle Beteiligten nun 
aber doch darauf, sich von die
sem Projekt zu trennen und auf 
eine Lösung umzusteigen, die be
reits seit langem in Vaduz, Mau
ren und Balzers installiert ist. 
Für die betroffenen Gemeinden 
ist mit dieser Angelegenheit aller
dings ein erheblicher finanziel
ler Verlust verbunden. Seite 3 


